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Sehr geehrter Herr Wagner, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu oben genanntem Antrag.  
 
Die Aufgabe von DIN ist es, zum Nutzen der Allgemeinheit unter Wahrung des öffentlichen Interesses in 
geordneten und transparenten Verfahren die Normung und Standardisierung anzuregen, zu organisieren, 
zu steuern und zu moderieren. Die Arbeitsergebnisse dienen der Innovation, Sicherheit und 
Verständigung in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit sowie der Qualitätssicherung 
und Rationalisierung und dem Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Auf Grund eines Vertrages mit 
der Bundesrepublik Deutschland ist DIN die nationale Normungsorganisation in den europäischen und 
internationalen Normungsorganisationen. 
 
Eine Norm ist ein den Stand der Technik widerspiegelndes Dokument, welches in festgelegten Prozessen 
innerhalb einer Normungsorganisation entstanden ist. Normungsgrundsätze sind unter anderem die 
Beteiligung aller interssierten Kreise bei gleichzeitiger Freiwilligkeit der Mitarbeit an der Normung. Auch 
die Arbeitsergebnisse, die DIN-Normen, sind Empfehlungen, deren Anwendung freiwillig ist. DIN-Normen 
bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten. Sie haben für sich genommen keinerlei 
Gesetzeskraft. Erst durch Rechtsakte Dritter können Normen Verbindlichkeit erlangen, etwa wenn in 
Gesetzen und Verordnungen auf sie Bezug genommen wird.  Über die verbindliche Anwendung einer 
Norm entscheidet in Deutschland und Europa der Gesetzgeber und nicht DIN.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Sibylle Gabler 
 
Leiterin Regierungsbeziehungen 
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